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Öffentliche Kundmachung 
 
 
 
 
 

VERORDNUNG DER STADTGEMEINDE WÖRGL 
 zur Lärmbekämpfung  

(LärmschutzVO) 
 

 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wörgl vom   24.09.2019, mit der die Verordnung zur 
Lärmschutzbekämpfung zur Abwehr von das örtliche Gemeinschaftsleben störenden 
Missständen durch übermäßige Lärmentwicklung für das gesamte Gebiet der Stadtgemeinde 
Wörgl erlassen wird. 
 
Aufgrund des § 2 des Gesetzes vom 6.7.1976 zur Regelung bestimmter polizeilicher 
Angelegenheiten (Landes-Polizeigesetz), LGBl. Nr. 60/1976 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 
144/2018, wird verordnet: 
 
 

 
§ 1 Lärmschutz für besondere Tageszeiten 

 
1. Die Verrichtung lärmerregender Haus- und Gartenarbeiten ist an Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen überhaupt, an Werktagen in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 
Uhr und von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr verboten. Dies gilt insbesondere für die 
Benützung von mit Verbrennungsmotoren betriebenen Garten- und Arbeitsgeräten 
wie Rasenmäher, Kreissägen usw. sowie für das Ausklopfen von Teppichen, Decken, 
Matratzen und dergleichen. 
 

2. Die Bestimmungen des Abs. 1 finden keine Anwendung, soweit nach den jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten eine Störung dritter, insbesondere im betreffenden Objekt 
oder in der Nachbarschaft wohnender Personen, welche nicht dem Haushalt, von 
dem die Lärmerregung ausgeht, angehören, durch die dort bezeichneten Tätigkeiten 
ausgeschlossen ist. Abs. 1 findet zudem keine Anwendung bei 
Winterdiensttätigkeiten, die zum Schutz von Personen oder Sachen erforderlich sind. 

 
 

§ 2 Betrieb von Modellflugkörpern und -fahrzeugen 

 
Mit Verbrennungsmotoren ausgestattete Modellflugkörper und –fahrzeuge dürfen in mit 
Wohngebäuden verbauten Teilen des Stadtgebietes nicht in Betrieb genommen werden. 

 
 

 
 
 






